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Die Methodologie der Abhaltung der Online-Lehre während der Pandemie 

- genehmigt durch Senatsbeschluss Nr. 174 vom 13.12.2021 - 

 
 

I. Einleitung 
Entsprechend den auf nationaler Ebene getroffenen Maßnahmen zur Prävention 

der Ausbreitung der Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus und begründet auf die 
Universitätsautonomie, können sich die Fakultäten der Babeș-Bolyai-Universität für die 
Abhaltung der Lehrtätigkeiten mit physischer Präsenz, für die gemischte Veranstaltung 
(mit physischer Präsenz und online) oder für die exklusive Online-Lehre entscheiden. 
Die Räte der Fakultäten werden das Szenario der Veranstaltung der Lehrtätigkeiten an 
jedem Studiengang je nach den spezifischen Erfordernissen, den vorhandenen 
Humanressourcen sowie der vorhandenen Infrastruktur, unter Genehmigung durch den 
Verwaltungsrat bestimmen. 

Mit Inbetrachtnahme des Art. 140 Abs. (8) des Nationalen Bildungsgesetzes und 
des Art, 38^1 des Gesetzes Nr. 55/2020, regelt die vorhandene Methodologie die Art und 
Weise der Veranstaltung der Lehrtätigkeiten durch technologischen Mitteln und durch 
das Internet, sowie die Bearbeitung personenbezogener Daten der Teilnehmer/innen an 
dieser Art von Tätigkeiten, die ausschließlich zwecks Abhaltung der Lehrtätigkeiten 
erfolgt. 
 

II. Die Veranstaltung der Online-Lehrtätigkeiten 
Die Online-Lehrtätigkeiten werden durch ein Plattform veranstaltet, die vom 

Titular des Faches aus einer Liste von mehreren, von der Fakultät zur Verfügung 
gestellten Plattformen ausgewählt wird (Microsoft Teams, Zoom, Moodle etc.). Die 
Lehrenden werden den Inhalt der Lehrmaterialien sowie die Art und Weise der 
Kommunikation mit den Studierenden an die Online-Arbeit anpassen. 

Die Online-Lehrtätigkeiten werden entsprechend dem von der Fakultät 
festgelegten Stundenplan, mit der Einhaltung der im Lehrplan vorgesehenen Anzahl 
von Stunden und der Beschreibung des Faches veranstaltet. Die Fakultät ist für die 
Informierung der Studierenden über die Art und Weise des Ablaufes der 
Lehrtätigkeiten und für die Änderungen in dem festgelegten Szenario verantwortlich. 

Die Studierenden sind Verpflichtet, gemäß den Bestimmungen der Vorschrift zur 
Studientätigkeit der Studierenden (Bachelor- und Masterstudium) an der Babeș-Bolyai-
Universität auf der Grundlage der ECTS-Krediptunkte teilzunehmen, auch wenn diese 
durch Online-Mitteln veranstaltet werden. 
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III. Der Ablauf der Online-Prüfungszeiten 
Die Prüfungen können online erfolgen mittels einer Plattform die von den 

Lehrenden, die Titulare des Faches sind, von einer Liste von mehreren Plattformen die 
zu diesem Zweck von der Fakultät zur Verfügung gestellt werden (Microsoft Teams, 
Zoom, Moodle usw.) gewählt wird, mit der Einhaltung der anderen Bestimmungen zur 
Bewertung der Studierenden, die in der Beschreibung des Faches vorgesehen werden. 

Die Studierenden werden während der Prüfung die Webkamera und das 
Mikrofon aktivieren, wenn sie dazu durch die Lehrenden aufgefordert werden. 

Auf Anforderung der Lehrenden können die online stattfindenden Prüfungen 
mit der Zustimmung der an der Prüfung teilnehmenden Studierenden und mit der 
strengen Einhaltung des Schutzes personenbezogener Daten aufgezeichnet werden. Die 
Änderung der Form der Bewertung oder der Struktur der in der Beschreibung des 
Faches festgelegten Note wird den Studierenden rechtzeitig, vor dem Verstreichen der 
Fristen für die Abgabe der schriftlichen Projekte oder dem Datum der Prüfung, 
bekanntgegeben. 

Jeder Betrug oder versuchter Betrug während der Prüfung wird mit der 
Exmatrikulation geahndet. Als betrügerische Handlungen werden die Kommunikation 
zwischen den Studierenden (wenn die Art und Weise der Prüfung die Teamarbeit nicht 
voraussetzt), die Verwendung anderer elektronischen Einrichtungen (wenn die Art und 
Weise der Prüfung dies nicht impliziert), die Nichteinhaltung der von den Lehrenden 
gestellten Bedingungen (die Deaktivierung der Webkamera oder des Mikrofons usw.), 
andere nachweisbare Methoden sowie das Plagiat usw. betrachtet. 
 

IV. Schlussbestimmungen 
Die Leitung der Universität bzw. der Fakultät, die Lehrenden und das Aushilfs-

Lehrpersonal sind für die Organisierung und den Ablauf der Lehrtätigkeiten durch 
technologischen Mitteln mit Einhaltung der Qualität und somit für die 
Aufrechterhaltung der Kontinuität des Lehrprozesses verantwortlich. 

Mit der Annahme der vorliegenden Methodologie bleiben alle anderen 
Bestimmungen der Vorschrift zur Studientätigkeit der Studierenden (Bachelor- und 
Masterstudium) auf der Grundlage der ECTS-Kreditpunkte in der letzten, vom Senat der 
BBU genehmigten Version in Kraft. 


